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JAHRESBERICHT
DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1955

An den Appellationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Im Jahr 1955 hat sich die Anzahl der Zahlungsbefehle,

der Pfändungen und der Verwertungen gegenüber
dem Vorjahr wieder erhöht. Ein Vergleich mit den Zahlen
des Jahres 1954 ergibt folgendes Bild: Zahlungsbefehle
179 056 (1954: 168 927), Pfändungen 76 242 (73 018),
davon Lohnpfändungen 15 993 (15 092), Aufschubsbewilligungen

19 446 (19 515), Verwertungen 11566 (11329),
davon auf Grund von Lohnpfändungen 10 567 (10 304),
Verlustscheine 25 512 (25 783), Arreste 210 (193), Eeten-
tionsVerzeichnisse 1186 (1211), Eigentumsvorbehalte
14 995 (14 158), Konkursandrohungen 8774 (9423),
Liegenschaftsverwaltungen 131 (125).

Die Zahl der im Jahr 1955 neu eröffneten Konkurse
ist auf 177 (166) gestiegen. Vom Vorjahr her waren noch
132 Konkurse hängig. Von diesen insgesamt 309 (307)
Konkursen konnten im Berichtsjahr 164 (175)
beendet werden, während 145 (132) auf das Jahr 1956
übertragen wurden. Nachlassverfahren wurden 1955 57
(59) neu eröffnet. Eür die Tätigkeit der Betreibungsund

Konkursämter wird im übrigen auf die Tafel I
verwiesen.

Die Betreibungs- und Konkursämter wurden auch
im Berichtsjahr sowohl durch die Gerichtspräsidenten
ihres Bezirks in ihrer Eigenschaft als untere Aufsichtsbehörden,

als auch durch die Mitglieder der kantonalen
Aufsichtsbehörde inspiziert. Die Führung der Ämter ist
nach wie vor befriedigend. Die Inspektionen gaben zu
keinen ernstlichen Beanstandungen Anlass. Die Prüfung
des Kassen- und Gebührenwesens erfolgte durch Beamte
der Justiz- und der Finanzdirektion.

Gegen einen Betreibungsweibel musste als
Disziplinarmassnahme eine Busse ausgefällt werden, die wegen
Bückfalls auf das Maximum von Fr. 200 bemessen wurde.
Der Weibel hatte eine Pfändung vollzogen, ohne sich an
Ort und Stelle vom Vorhandensein der gepfändet erklärten

Gegenstände persönlich zu überzeugen, vielmehr
begnügte er sich mit der Erklärung des Schuldners, es

habe sich nichts geändert. Gegen einen Angestellten eines
Betreibungsamtes wurde eine Busse von Fr. 30
ausgesprochen, weil er gegen Entgelt Inkassoaufträge ausgeführt

hatte. Art. 10 SchKG lässt es nicht zu, dass ein
Betreibungsbeamter oder ein Angestellter eines
Betreibungsamtes als Gläubigervertreter Betreibungshandlungen

vornimmt. Um zu verhindern, dass die
unabhängige Stellung, welche die Betreibungsfunktionäre
zwischen Gläubiger und Schuldner einzunehmen haben,
beeinträchtigt wird, untersagt die Aufsichtsbehörde ihnen
auch die Vornahme von blossen Zahlungsaufforderungen
an im Betreibungskreis wohnende Schuldner sowie die
entgeltliche Durchführung von Betreibungen für im
Betreibungskreis wohnende Gläubiger gegen ausserhalb des
Kreises wohnende Schuldner, da dadurch Bindungen an
den Auftraggeber entstehen, die sich auch bei Betreibungen

gegen im eigenen Betreibungskreis wohnende Schuldner

auswirken können.
Im Berichtsjahr ist in der Presse von einem

Arbeitnehmerverband behauptet worden, dass die im Kanton
Bern durch die Betreibungsämter verwendeten Ansätze
zur Berechnung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums der heutigen Teuerung nicht mehr entsprächen.

Diese Behauptung ist unbegründet. Die Ansätze
beruhen auf den Erhebungen und Berechnungen, die
Dr.Edwin Eimer, Bern, in seiner Arbeit «Die Bestimmung

des unpfändbaren Lohnes Ende 1951» veröffentlicht

hat und die in vielen Kantonen zur Bestimmung
des Existenzminimums verwendet werden. Im Zeitpunkt,
als Dr. Eimer diese Berechnungen machte (November
1951) belief sich der Landesindex der Konsumentenpreise

auf 170,8, während er Ende Dezember 1955 auf
173,6 stand, was eine Erhöhung von 1,6% ausmacht. Es
ist selbstverständlich, dass die Aufsichtsbehörde die
Entwicklung der Teuerung aufmerksam verfolgt und die
Ansätze, wenn es sich als nötig erweist, erhöhen wird.
Die Eichtlinien, wie sie im Kreisschreiben der Aufsichts-
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behörde vom 23. September 1952 aufgestellt wurden,
bieten eine genügende Grundlage zur Berechnung
angemessener Existenzminima, sofern die Betreibungsämter
die Erhebungen beim Schuldner mit der nötigen Sorgfalt

und Aufgeschlossenheit vornehmen. Im übrigen
mutet Art. 93 SchKG dem Schuldner zu, dass er sich,
solange er betrieben ist, einschränkt und mit dem
unumgänglich Notwendigen begnügt.

Die Gerichtspräsidenten, die als untere Aufsichtsbehörden

erstinstanzlich Beschwerden beurteilen, womit
Unangemessenheit einer betreibungsamtlichen Verfügung

geltend gemacht wird, haben 1955 105 (108)
Beschwerden behandelt. Eür ihre Tätigkeit wird auf die
Tafel II verwiesen.

Die Zahl der von der kantonalen Aufsichtsbehörde
behandelten Geschäfte ist etwas zurückgegangen. Eingelangt

sind im Berichtsjahr 447 (460) Geschäfte. Vom
Vorjahr waren noch 6 (4) Geschäfte hängig. Von diesen
insgesamt 453 (464) Geschäften konnten 1955 448 (458)
erledigt werden, während 5 (6) auf das Jahr 1956
übertragen wurden. Die Aufsichtsbehörde hat ferner in
Konkursverfahren, in denen sie schon früher die Erist zur
Durchführung erstreckt hatte, 210 (157) Gesuche um
nochmalige Fristverlängerung behandelt.

Die 448 erledigten Geschäfte setzten sich wie folgt
zusammen: 175 (161) Beschwerden, 17 (13) Bekurse
gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 3 (7)
Weiterziehungen in Nachlaßsachen, 2 (7) Hotelschutzsachen,
5 (1) Disziplinarverfahren, 15 (36) Wahlen von Betrei-
bungsweibeln, 50 (72) erstmals der kantonalen Aufsichtsbehörde

unterbreitete Gesuche um Verlängerung der
Frist zur Beendigung von Konkursverfahren, 46 (44)
Urlaubsgesuche, 47 (44) Anfragen, 88 (73) sonstige
Verfügungen und Beschlüsse.

Von den 175 Beschwerden wurden 58 (71) abgewiesen,

34 (26) zugesprochen, 16 (10) teilweise zugesprochen,
14 (10) zur Beurteilung an die untere Instanz gewiesen,
27 (24) durch Rückzug oder sonst erledigt und auf 26 (20)
wurde nicht eingetreten. Die Beschwerden wurden
durchschnittlich in 10 (12) Tagen erledigt (Minimum 1 Tag,
Maximum 45 Tage).

Von den 17 Rekursen gegen erstinstanzliche
Beschwerdeentscheide wurden 8 (7) abgewiesen, 3 (3)
begründet erklärt, 4 (1) zur Neubeurteilung an die
Vorinstanz zurückgewiesen, auf 1 nicht eingetreten und 1 als
gegenstandslos abgeschrieben. Die Rekurse konnten
durchschnittlich in 15 (15) Tagen erledigt werden (Minimum

2 Tage, Maximum 43 Tage).
Von den 3 Nachlassrekursen wurden 2 (1) abgewiesen

und 1 (1) zurückgezogen. Die 2 Hotelschutzsachen wurden
zurückgezogen.

16 Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde
wurden durch Rekurs an die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen. 8 (9)
Rekurse wurden abgewiesen, 1 (1) gutgeheissen, 1 (2) zur
Neubeurteilung zurückgewiesen und auf 6 (2) nicht
eingetreten. Ferner wurde auf 1 staatsrechtliche Beschwerde
nicht eingetreten.

Bern, den 9. Februar 1956.

Im Namen der kantonalen Aufsichtsbehörde
in Betreibungs- und Konkurssachen

Der Präsident:

Schneeberger

Der Sekretär:
Schoder
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Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1955 behandelten
Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden 1)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich

bungsbeschlüsse

Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum
Tage

Minimum
Tage

Mittel
Tage

Aarberg
Aarwangen
Bern II
Biel I
Büren a.A.
Burgdorf I
Courtelary.
Delsberg
Erlach
Freibergen
Fraubrunnen.
Frutigen .'

Interlaken I.
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Nieder- Simmental
Oberhasli
Ober-Simmental
Pruntrut I.
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Thun II
Traehselwald.
Wangen a.A.

22 21

12 11

2 2

1 1

3 3

14 14

1 1

2 2

2 2

1

2 2

1 1

9 9

1 1

4 4

1 1

10 10

1 1

1 1

13 13

1 1

2 2

18

40

52
1

5

5

5

16

5

20
1

11

4

10

6

112

29

3

35

8

22

10

1

2

1

5

3

2

5

15

5

1

4

5

6

4

29

3

13

8

6

14

13

21

1

5

4

5

5

15

5

14

1

3

4

6

39

29

3

22
8

14

*) Für die gemäss § 23 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde erstinstanzlich kompetent ist.
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